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RS OGH 1988/4/26 11Os7/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1988

Norm

StGB §133 C

Rechtssatz

Der - wirtschaftliche - Zueignungsbegri5 und der auf Zueignung und unrechtmäßige Bereicherung gerichtete

Tätervorsatz im Sinn des § 133 StGB setzen nicht voraus, daß das Gut durch die Überführung in das freie Vermögen

des Täters oder eines Dritten ständig dem wirtschaftlichen Machtbereich des Berechtigten entzogen wird.
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